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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

Produktform : Gemisch 

Handelsname : XOIL 4T SAE 30 

Produktcode : 338971XO 

Produktgruppe : Handelsprodukt 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Hauptverwendungskategorie : Verwendung durch Verbraucher,Gewerbliche Nutzung 

Funktions- oder Verwendungskategorie : Schmierstoffe und Additive 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

1.4. Notrufnummer 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftinformationszentrum der Länder 

Rheinland-Pfalz und Hessen 

Klinische Toxikologie, 

Universitätsmedizin der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz 

Langenbeckstraße 1 

Gebäude 601 

55131 Mainz 

+49 (0) 6131 19240  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3 H412    

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Signalwort (CLP) : - 

Gefahrenhinweise (CLP) : H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Sicherheitshinweise (CLP) : P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

P501 - Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle und Sondermüll gemäß 

lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. 

2.3. Sonstige Gefahren 
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Komponente 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis 

(1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze (84605-29-

8) 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 

Anmerkungen : DMSO extract < 3% (IP 346) 

 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Destillate (Erdöl), Lösungsmittel-entwachste schwere 

paraffinhaltige 

(CAS-Nr.) 64742-65-0 

(EG-Nr.) 265-169-7 

(EG Index-Nr.) 649-474-00-6 

(REACH-Nr) 01-2119471299-27 

1 – 2,5 Asp. Tox. 1, H304 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis 

(1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze 

(CAS-Nr.) 84605-29-8 

(EG-Nr.) 283-392-8 

(REACH-Nr) 01-2119493626-26 

0,1 – 2,5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 2, H411 

Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched 

olefins (C12 rich) derived from propene 

oligomerization, carbonate, calcium salts, overbased, 

sulfurized, including distillates (petroleum), 

hydrotreated, solvent-refined, solvent dewaxed, or 

catalytic dewaxed, light or heavy paraffinic C10-C50 

(CAS-Nr.) 68784-26-9 

(EG-Nr.) 701-251-5 

(REACH-Nr) 01-2119524004-56 

0,1 – 2,5 Aquatic Chronic 4, H413 

phenol, (tetrapropenyl) derivatives (impurity of 

substance  EC no: 701-251-5, triggering classification 

Rep. 1B for this substance) 

(CAS-Nr.) 74499-35-7 

(EG-Nr.) 616-100-8 

(EG Index-Nr.) 604-092-00-9 

< 0,1 Skin Corr. 1, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Repr. 1B, H360F 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

 

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte: 

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis 

(1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze 

(CAS-Nr.) 84605-29-8 

(EG-Nr.) 283-392-8 

(REACH-Nr) 01-2119493626-26 

( 6,25 ≤C ≤ 100) Skin Irrit. 2, H315 

( 10 <C ≤ 12,5) Eye Irrit. 2, H319 

( 12,5 <C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : In allen Zweifelsfällen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Einatmen von Frischluft gewährleisten. Bei anhaltenden Symptomen, Arzt aufsuchen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Benetzte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser/.../waschen. Arzt aufsuchen, wenn 

Krankheitssymptome oder Reizungen auftreten. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort und sorgfältig bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen (mindestens 

15 Minuten). Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 

ausspülen. Sofort einen Augenarzt aufsuchen. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Nach Verschlucken, Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn die betroffene Person bei 

Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas 

zuführen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Symptome können Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit und Verlust der 

Koordinationsfähigheit sein. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Längere oder wiederholte Kontakte können zu Hautentzündung führen. 

Hautausschlag/Entzündung. Rötung. Jucken. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Kann leichte Reizung verursachen. Rötung. Schmerz. 

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Das Einatmen dieses Materials kann zu chemischer Lungenentzündung führen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel : Trockenlöschpulver. Schaum. Sand. AFFF-Schaum. Wassersprühstrahl. Kohlendioxid. 

Ungeeignete Löschmittel : Keinen Wasservollstrahl verwenden. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Reaktivität im Brandfall : Bei Brand: Bildung gesundheitsschädlicher/reizender Gase/Dämpfe. Kohlenstoffoxide (CO, 

CO2). 

Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Bei unvollständiger Verbrennung Freisetzung von: Rauch, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, 

Stickoxide, Schwefeloxide, Organische Verbindungen, Aldehyde. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Löschanweisungen : Zur Kühlung exponierter Behälter einen Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. 

Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). Beim Bekämpfen von 

Chemikalienbränden Vorsicht walten lassen. 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz 

betreten. Umgebungsluft-unabhängiges Atemschutzgerät. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Schutzausrüstung : Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Bei der Arbeit geeignete 

Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. 

Notfallmaßnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren. Kondensat mit inerten Absorptionsmittel aufnehmen (z. 

B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Silicagel). Für gute Be- und Entlüftung sorgen. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Einatmen von Aerosole, Vapours 

vermeiden. Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten. 

Notfallmaßnahmen : Umgebung belüften. Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mithilfe von 

absorbierendem Material aufnehmen. Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern. Falls die Flüssigkeit in die Kanalisation oder 

öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mithilfe von absorbierendem Material 

aufnehmen. Abfälle in geeigneten und gekennzeichneten Behältern sammeln und unter 

Beachtung der örtlichen Gesetze entsorgen. 

Sonstige Angaben : Kann bei Verschütten gefährlich rutschig sein. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Entsorgung von Rückständen: siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung". 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Prozessbereich mit guter Be- und Entlüftung ausstatten um die Bildung von Dämpfen zu 

vermeiden. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht in die Augen, auf die Haut 

oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder 

rauchen. 

Hygienemaßnahmen : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Gebrauch nicht essen, 

trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des 

Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser 

waschen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Technische Maßnahmen : Geltende Vorschriften über die Entsorgung beachten. 

Lagerbedingungen : Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. In der Originalverpackung aufbewahren. An 

einem trockenen, gut belüfteten Ort entfernt von Zünd- oder Hitzequellen sowie direkter 

Sonneneinstrahlung aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter 

verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. 

Wärme- oder Zündquellen : Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen. 

Zusammenlagerungsinformation : Oxidationsmittel. 

Lager : Vor Hitze schützen. Böden müssen undurchlässig sein, Schutz vor Flüssigkeiten bieten und 

leicht zu reinigen sein. 

Besondere Vorschriften für die Verpackung : Nur im Originalbehälter aufbewahren. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.1.1 Nationalen Grenzwerte für die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.2. Empfohlenen Überwachungsverfahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.1.5. Kontroll-Banderole 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 
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8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Unnötige Exposition vermeiden. 

 
8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz 
 

Augenschutz: 

Augenschutz mit chemikalienbeständiger Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz muss getragen werden, wenn Augenkontakt durch Versprühen 

von Flüssigkeit oder durch Schwebepartikel möglich ist 

 

8.2.2.2. Hautschutz 
 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

 

Handschutz: 

Geeignete chemikalienbeständige Handschuhe tragen. Chemikalienfeste Handschuhe (gemäß NF EN 374 oder entsprechender Norm). 

Durchdringungszeit beim Handschuhhersteller rückfragen 

 

Sonstigen Hautschutz 

Materialien für Schutzkleidung: 

Arbeitskleidung von der normalen Kleidung trennen. Einzeln reinigen 

 

8.2.2.3. Atemschutz 
 

Atemschutz: 

Die Bildung von Produktnebel in der Atmosphäre vermeiden. Wenn bei der Verwendung inhalative Exposition möglich ist, wird 

Atemschutzausrüstung empfohlen. Atemschutzgerät mit kombiniertem Dampf-/Partikelfilter 

 

8.2.2.4. Thermische Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Sonstige Angaben: 

Für örtliche Absaugung oder allgemeine Raumentlüftung sorgen, um Staub- und/oder Dampfkonzentrationen so gering wie möglich zu halten. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand : Flüssig 

Farbe : Nicht verfügbar 

Geruch : Nicht verfügbar 

Geruchsschwelle : Nicht verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht verfügbar 

Gefrierpunkt : Nicht verfügbar 

Siedepunkt : Nicht verfügbar 

Brennbarkeit : Nicht verfügbar 

Explosionsgrenzen : Nicht verfügbar 

Untere Explosionsgrenze (UEG) : Nicht verfügbar 

Obere Explosionsgrenze (OEG) : Nicht verfügbar 

Flammpunkt : 220 °C 

Zündtemperatur : Nicht verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Nicht verfügbar 

pH-Wert : Nicht verfügbar 

Viskosität, kinematisch : 78 mm²/s (40°C) 

Löslichkeit : Nicht verfügbar 
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 

Dampfdruck : Nicht verfügbar 

Dampfdruck bei 50 °C : Nicht verfügbar 

Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dichte : Nicht verfügbar 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht verfügbar 

Partikelgröße : Nicht anwendbar 

Partikelgrößenverteilung : Nicht anwendbar 

Partikelform : Nicht anwendbar 

Seitenverhältnis der Partikel : Nicht anwendbar 

Partikelaggregatzustand : Nicht anwendbar 

Partikelabsorptionszustand : Nicht anwendbar 

Partikelspezifische Oberfläche : Nicht anwendbar 

Partikelstaubigkeit : Nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 

Bei Raumtemperatur unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Alle Hitzequellen, einschließlich direktes Sonnenlicht. Funken. Offene Flamme. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Starke Oxidationsmittel. Starke Säuren. Starke Basen. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft 

 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis (1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze (84605-29-8) 

LD50 oral 3150 mg/kg (OECD-Methode 401) 

LD50 dermal Verursacht Hautreizungen 

ATE CLP (oral) 3150 mg/kg Körpergewicht 
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phenol, (tetrapropenyl) derivatives (impurity of substance  EC no: 701-251-5, triggering classification Rep. 1B for this 
substance) (74499-35-7) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Körpergewicht 

LD50 Dermal Kaninchen 2000 mg/kg Körpergewicht 

 

Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched olefins (C12 rich) derived from propene oligomerization, 
carbonate, calcium salts, overbased, sulfurized, including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent 
dewaxed, or catalytic dewaxed, light or heavy paraffinic C10-C50 (68784-26-9) 

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Körpergewicht (OECD 401) 

LD50 Dermal Kaninchen > 4000 mg/kg Körpergewicht (OECD 402) 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Nicht eingestuft 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 

Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 

 

XOIL 4T SAE 30  

Viskosität, kinematisch 78 mm²/s (40°C) 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft 

Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Nicht schnell abbaubar 

 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis (1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze (84605-29-8) 

LC50 - Fisch [1] < 4,5 ml/l (Oncorhynchus mykiss; 4d) 

EC50 - Krebstiere [1] 23 mg/l (OECD 202 method; 48d) 

ErC50 Algen 24 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 

ErC50 sonstige Wasserpflanzen 21 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 3d) 

NOEC (chronisch) 10 mg/l (Algae, 72 h) 

NOEC chronisch Krustentier 0,4 mg/l (Daphnia magna, 21d) 

 

phenol, (tetrapropenyl) derivatives (impurity of substance  EC no: 701-251-5, triggering classification Rep. 1B for this 
substance) (74499-35-7) 

LC50 - Fisch [1] 40 mg/l (Pimephales promelas; 96h) 



XOIL 4T SAE 30 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878 
 

 

   

09.06.2021 (Überarbeitungsdatum) DE (Deutsch) 8/10 
 

EC50 - Krebstiere [1] 0,037 mg/l (48h) 

ErC50 Algen 0,36 mg/l 

NOEC chronisch Krustentier 0,0037 mg/l (21d) 

NOEC chronisch Algen 0,07 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72h) 

 

Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched olefins (C12 rich) derived from propene oligomerization, 
carbonate, calcium salts, overbased, sulfurized, including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent 
dewaxed, or catalytic dewaxed, light or heavy paraffinic C10-C50 (68784-26-9) 

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/l (96h, Pimephales promelas) [OECD 203] 

EC50 - Krebstiere [1] > 1000 mg/l (48h, Daphnia magna) [OECD 202] 

ErC50 Algen > 500 mg/l (96h, Pseudokirchneriella subcapitata) [OECD 201] 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis (1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze (84605-29-8) 

Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar. 

ThSB [CO2Th = 1,5 % (28d, OECD 301 B)] 

Biologischer Abbau 1,5 % [OECD TG 301 B] Sturm (28d) 

 

phenol, (tetrapropenyl) derivatives (impurity of substance  EC no: 701-251-5, triggering classification Rep. 1B for this 
substance) (74499-35-7) 

Biologischer Abbau 6 – 25 % (OECD 301B method) 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis (1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze (84605-29-8) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) 0,56 octanol/water (0.1 d) 

 

Phenol, paraalkylation products with C10-15 branched olefins (C12 rich) derived from propene oligomerization, 
carbonate, calcium salts, overbased, sulfurized, including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent 
dewaxed, or catalytic dewaxed, light or heavy paraffinic C10-C50 (68784-26-9) 

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 9,5 

12.4. Mobilität im Boden 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis (1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze (84605-29-8) 

Ökologie - Boden Das Produkt wird vom Boden wenig adsorbiert. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Komponente 

Phosphordithiosäure, gemischte Ester von O, O-Bis 

(1,3-dimethylbutyl und iso-Pr), Zinksalze (84605-29-8) 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

Dieser Stoff/Gemisch erfüllt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Zusätzliche Hinweise : Produkt nicht in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in Oberflächengewässer oder 

Kanalisation einleiten 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung 

: Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen. Auf sichere Weise gemäß den 

lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. 

EAK-Code : 13 02 00 - Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 

Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Nicht anwendbar 

Seeschiffstransport 

Nicht anwendbar 

Lufttransport 

Nicht anwendbar 

Binnenschiffstransport 

Nicht anwendbar 

Bahntransport 

Nicht anwendbar 
 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr 

gefährlicher Chemikalien unterliegen. 

Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente 

organische Schadstoffe unterliegen 
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15.1.2. Nationale Vorschriften 

Deutschland 

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen gemäß Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten 

Beschränkungen gemäß Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1) 

Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Schulungshinweise : Nur für solche Zwecke verwenden, für die das Produkt bestimmt ist. 

 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1 

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 2 

Aquatic Chronic 4 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 4 

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

Repr. 1B Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B 

Skin Corr. 1 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 1 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H360F Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. 

 

Verwendete Einstufung und Verfahren für die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]: 

Aquatic Chronic 3 H412 Berechnungsmethoden 

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden. 


